
 

 

 
                                       Anschrift der Genehmigungsbehörde 

    

             Antrag auf Erteilung eines europäischen 

          Feuerwaffenpasses (§ 33 AWaffV) 

      

 

Angaben zur Person 
 Name, Vorname (Ehename - Geburtsname) 
      

 Geburts-Datum                                                           Geburts-Ort (Gemeinde - Landkreis - Land)               
                                                                                     

 Beruf                                                                           Staatsangehörigkeit                                                                          Familienstand 

                                                                                                                                                                                          

 Genaue Anschrift (PLZ, Ort, Staße Nr.) 
      

 Weitere Wohnungen in                                                                                      innerhalb der EG-Staaten 
      

 Vorname und Geburtsname der Mutter 
      

 

Jagdschein - ausgestellt auf obige Person - 
 Nummer                               Aussteller                                                                                       Ausstell-Datum                                             Gültig bis: 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Waffenbesitzkarte - ausgestellt auf obige Person - 
 Nummer                               Aussteller                                                                                       Ausstell-Datum 
                                                                                                                                                 

 

Folgende Schußwaffen sollen eingetragen werden            Jäger             Sportschütze 

Lfd. 
Nr. 
 

Art der Schußwaffe Bezeichnung 
Kaliber 

Hersteller Herstell-Nr. einge-
tragen in 
Wbk-Nr. 

lfd. Nr. 
in Wbk 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

 

 
Der  Europäische Feuerwaffenpaß wird auf Antrag erteilt, sofern der Antragsteller für die erlaubnispflichtigen Schußwaffen, die in den 
Europäischen Feuerwaffenpaß eingetragen werden sollen, eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt. Seine Geltungsdauer beträgt fünf 
Jahre; soweit in ihm nur Einzelladerlangwaffen mit glatten Läufen eingetragen sind, beträgt sie zehn Jahre. 

 

Eingangsstempel 
 

    

    

    Landratsamt Traunstein  
     SG 5.351 -Waffenrecht-    

    Ludwig-Thoma- Str. 3 

    

    83278 Traunstein 

 Anlagen: 

- Lichtbild 45 mm x 35 mm Hochformat 

Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. 
Ort, Datum 

 
 
 
 Unterschrift des Antragstellers 


